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Worum geht es?
Bei Liegenschaften im Privatvermögen kön-

nen mit der Steuererklärung die sog. wert -

erhaltenden Kosten (Unterhaltskosten, Ersatz

von Installationen, Gartenunterhalt, Versi-

cherungsprämien, Verwaltung etc.) sowie die

Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen

steuermindernd in Abzug gebracht werden. 

Energiespar- und Umweltschutzmass-

nahmen sind dabei (a) Massnahmen zur Ver-

minderung der Energieverluste der Gebäu-

dehülle (Wärmedämmung, Ersatz von Fens-

ter, Jalousien, Rollläden etc.) sowie (b) Mass-

nahmen zur rationellen Energienutzung bei

haustechnischen Anlagen (Ersatz Wärme -

erzeuger, Ersatz von Haushaltsgeräten mit

grossem Stromverbrauch etc.).

Demgegenüber stehen die sog. wertver-

mehrenden Kosten (Neubaukosten, Um-, Ein-

und Anbaukosten sowie Kosten für Kom-

fortverbesserungen), welche nicht bei der

jährlichen Steuererklärung steuermindernd

in Abzug gebracht werden können. Diese

wertvermehrenden Kosten können bei ei-

nem späteren Verkauf der Liegenschaft bei

der Grundstückgewinnsteuer angerechnet

werden. Soweit die Regeln bis Ende 2020. 

Mit der neuen Liegenschaftskostenver-

ordnung, welche per 1. Januar 2020 in Kraft

getreten ist, können neu auch Rückbaukos-

ten im Hinblick auf einen Ersatzneubau als

werterhaltende Kosten bei der Steuererklä-

rung abgezogen werden. Dies war bisher

nicht möglich. Zudem kann der Grundei-

gentümer ein negatives Reineinkommen auf

maximal drei Steuerperioden verteilen, so-

fern das negative Reineinkommen auf Rück-

baukosten oder auf Energiespar- und Um-

weltschutzmassnahmen zurückzuführen ist.

Was sind Rückbaukosten?
Die Verordnung definiert die Rückbaukos-

ten als die Demontage von Installationen,

den Abbruch von bestehenden Gebäuden

sowie den Abtransport und die Entsorgung

von Bauabfall. Nicht abzugsfähig als Rück-

baukosten anzusehen sind die Altlastensa-

nierung des Bodens, Rodungen, Planierungs-

arbeiten sowie die Aushubarbeiten. Wichtig

ist zudem, dass der Ersatzneubau auf dem

gleichen Grundstück errichtet wird und eine

wie bisher gleichartige Nutzung vorliegt.

Verteilung der Kosten 
auf mehrere Steuerperioden
Die Rückbaukosten sowie die Energiespar-

und Umweltschutzmassnahmen sind in den

zwei nachfolgenden Steuerperioden ab-

ziehbar, soweit diese in der laufenden Steu-

erperiode, in welcher die Kosten angefallen

sind, steuerlich nicht vollständig berück-

sichtigt werden konnten. Zuerst werden die

nicht übertragbaren Unterhaltskosten sowie

alle übrigen Steuerabzüge mit dem Einkom-

men verrechnet, und in einem zweiten

Schritt erfolgt die Berücksichtigung der

übertragbaren Unterhaltskosten. Resultiert

daraus ein negatives Reineinkommen, so

kann der Fehlbetrag auf die nächste Steuer-

periode übertragen werden.

Beispiel: Das steuerbare Einkommen für

das Jahr 2020 beträgt 120’000 Franken und

die Kosten für Energiespar- und Umwelt-

schutzmassnahmen belaufensich auf 300’000

Franken. Daraus resultiert ein Fehlbetrag

(minus) von –180’000 Franken. Dieser Be-

trag kann in der folgenden Steuerperiode

2021 wiederum mit dem steuerbaren Ein-

kommen von 120’000 Franken verrechnet

werden. Auch nach der zweiten Verrechnung

resultiert ein Fehlbetrag von –60’000 Fran-

ken. Dieser Betrag kann schliesslich mit dem

steuerbaren Einkommen für die Steuerperi-

ode 2022 verrechnet werden. Sofern auch

nach der zweiten Verrechnung ein Fehlbe-

trag vorhanden ist, kann dieser nicht weiter

übertragen werden (Übertrag maximal auf

zwei Steuerperioden).

Wichtig zu wissen ist, dass die Steuer-

pflichtigen die abzugsfähigen Rückbaukos-

ten in separater detaillierter Abrechnung

nachweisen müssen. Gleiches gilt für Ener-

giespar- und Umweltschutzmassnahmen.

Was ist bei der Steuerplanung 
zu beachten?
Die Grundregeln der Steuerplanung bei Lie-

genschaftskosten gelten auch weiterhin. Die

abzugsfähigen Kosten sind immer im selben

Jahr mit den steuerbaren Einkünften zu ver-

rechnen und nicht steuerlich «ins Leere fal-

len» zu lassen. Der «Steuerspareffekt» ist in

höherer Progression effektiver, als wenn

z.B. durch Abzüge das steuerbare Einkom-

men auf nahezu Null gesenkt wird. Zwei

Faktoren sind somit für den Steuerpla-

nungserfolg entscheidend: Das Erkennen

der steuerlich abzugsfähigen Kosten und

das Timing der Unterhaltsarbeiten. 

Gerade bei grösseren Sanierungen oder

Ersatzneubauten eröffnet die neue Liegen-

schaftskostenverordnung jedoch neue Steu-

erplanungsmöglichkeiten. Einerseits lassen

sich gewisse Kosten auf maximal drei Steu-

erperioden verteilen, und andererseits erhält

die Einordnung von Kosten als Energiespar-

und Umweltschutzmassnahmen gewichti-

gere Bedeutung. Wurden einige dieser

Massnahmen bisher als «normale» Unter-

haltskosten abgezogen, können diese neu

unter Nachweis einer detaillierten Abrech-

nung unter die «übertragbaren» Kosten fal-

len. Gerade bei grösseren Sanierungen und

Umbauten kann dies von erheblicher Be-

deutung sein.
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Neue Steuerplanungsmöglichkeiten 
für Grundeigentümer
Im Rahmen der Umsetzung der Energiestrategie 2050 hat der Bund die Liegenschaftskostenverordnung einer Total-
revision unterzogen. Diese ist am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Nachfolgend werden die neue Verordnung vorgestellt
und die zusätzlichen Steuerplanungsmöglichkeiten erklärt.
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